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Das Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf erscheint nach Bedarf und kann zu den bekannten Öffnungszeiten in der 
Bibliothek der Gemeinde Rangsdorf, Seebadallee 30, der Bibliothek im Ortsteil Groß Machnow, Dorfstraße 12 und in 
der Gemeindeverwaltung Rangsdorf, Seebadallee 30 – Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit eingesehen werden.  
 

Einzelne Exemplare sind kostenfrei in der Gemeindeverwaltung Rangsdorf – Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit erhältlich, 
bei Postzustellung gegen Erstattung der Portokosten. 
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Öffentliche Bekanntmachung der Hauptsatzung vom 11.01.2019 
 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf 
 

 
Aufgrund der §§ 4 und 28 Absatz 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung für das Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 
(GVB. I/2007 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 
(GVBI I/2018 Nr. 23) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in ihrer Sitzung 
am 10.01.2019 die folgende Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf beschlossen. 
 

§ 1 
Name der Gemeinde 

 
(1)  Die Gemeinde führt den Namen Rangsdorf. 
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Gemeinde und ist kreisangehörig zum 

Landkreis Teltow-Fläming. 
 

§ 2 
Wappen und Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt, von blau und silber gespalten; vorne drei 

pfahlweise gestellte, links gewendete silberne (weiße) Fische, hinten eine bewurzelte 
blaue Kiefer. 

(2) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt, das Wappen der Gemeinde mit der Umschrift 
im oberen Teil „Gemeinde Rangsdorf“, darunter der Siegelnummer und im unteren 
Teil mit der Umschrift „Landkreis Teltow-Fläming“. 

 
§ 3 

Förmliche Einwohnerbeteiligung 
 
(1) Neben Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden beteiligt die 

Gemeinde ihre betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner in wichtigen 
Gemeindeangelegenheiten förmlich mit folgenden Mitteln: 

 
1. Einwohnerfragenstunden in der Gemeindevertretung, in den Ausschüssen der 

Gemeindevertretung und im Ortsbeirat des Ortsteils Groß Machnow 
2. Einwohnerversammlungen 
3. Einwohnerbefragungen 

 
(2) Die Einzelheiten der Durchführung, der in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen der 

Einwohnerbeteiligung werden in der Satzung über die Einzelheiten der förmlichen 
Einwohnerbeteiligung in der Gemeinde Rangsdorf näher geregelt. 

(3) Unmittelbar geltenden Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, die die förmliche 
Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben unberührt. 

(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Formen sind auch für die Mitwirkung von 
Kindern und Jugendlichen offen. Die Einzelheiten der Durchführung werden in der 
Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Gemeinde 
Rangsdorf näher geregelt.  
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§ 4 
Einsichtnahme in Beschlussvorlagen 

 
Jede Person hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in öffentlichen Sitzungen zu 
behandelnden Tagesordnungspunkten einzusehen. Dieses Recht kann innerhalb einer 
Woche vor der Sitzung während der öffentlichen Sprechzeiten beziehungsweise nach 
Terminvereinbarung im Gebäude der Gemeindeverwaltung, Seebadallee 30 in 15834 
Rangsdorf bei der Bürgermeisterin beziehungsweise beim Bürgermeister wahrgenommen 
werden.  

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1)    Die Gemeindevertretung benennt auf Vorschlag der Bürgermeisterin 

beziehungsweise des Bürgermeisters durch Abstimmung eine 
Gleichstellungsbeauftragte beziehungsweise einen Gleichstellungsbeauftragten, um 
auf die Gleichstellung von Mann und Frau hinzuwirken.  

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten beziehungsweise dem Gleichstellungsbeauftragten 
ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf 
die Gleichstellung von Frau und Mann haben, Stellung zu nehmen.  

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte beziehungsweise der Gleichstellungsbeauftragte 
nimmt ihr beziehungsweise sein Recht wahr, indem sie beziehungsweise er sich an 
die Vorsitzender der Gemeindevertretung beziehungsweise den Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung oder des Ausschusses wendet und den abweichenden 
Standpunkt schriftlich oder in der Sitzung zu Beginn der Behandlung des 
Tagesordnungspunktes nach Erteilung des Rederechts darlegt.   

 
§ 6 

Kinder- und Jugendbeauftragter 
 
(1)  Die Gemeindevertretung benennt auf Vorschlag der Bürgermeisterin 

beziehungsweise des Bürgermeisters durch Abstimmung eine Person zur 
beziehungsweise zum Kinder- und Jugendbeauftragten.  

(2)  § 5 Absatz 2 bis 3 gelten entsprechend. 
 

§ 7 
Behinderten- und Seniorenbeauftragter 

 
(1)  Die Gemeindevertretung benennt auf Vorschlag der Bürgermeisterin 

beziehungsweise des Bürgermeisters durch Abstimmung eine Person zur 
beziehungsweise zum  Behinderten- und Seniorenbeauftragten.  

(2)  § 5 Absatz 2 bis 3 gelten entsprechend.  
 

§ 8 
Entscheidungsvorbehalt der Gemeindevertretung 

 
(1) Der Gemeindevertretung sind Geschäfte über Vermögensgegenstände nach § 28 

Absatz 2 Nr. 17 BbgKVerf vorbehalten, es sei denn es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung oder der Wert des Vermögensgegenstandes übersteigt im 
Einzelfall nicht den Betrag von 25.000,00 Euro.  

(2) Die Entscheidung über Einleitungen von Vergabeverfahren, die keine Geschäfte der 
laufenden Verwaltung sind, obliegt nach § 28 Absatz 3 Satz 2 BbgKVerf ab einem 
Auftragswert von 100.000,00 Euro der Gemeindevertretung. 
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§ 9 
Pflichten der Gemeindevertreter 

 
(1) Jede Gemeindevertreterin und jeder Gemeindevertreter ist verpflichtet, an den 

Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilzunehmen, denen sie 
beziehungsweise er angehört. Ist ein Mitglied der Gemeindevertretung an der 
Teilnahme verhindert, hat es dies rechtzeitig der Vorsitzender der 
Gemeindevertretung beziehungsweise dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
oder bei Ausschusssitzungen der Vorsitzenden des Ausschusses beziehungsweise 
dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen. Bei der Sitzung eines Ausschusses 
hat sie beziehungsweise er die jeweilige Vertretung unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
 
(2) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und die sachkundigen 

Einwohnerinnen und sachkundigen Einwohner in den Ausschüssen haben der 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung beziehungsweise dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung innerhalb von vier Wochen nach der konstituierenden Sitzung 
der Gemeindevertretung, der ersten Sitzung des Ausschusses beziehungsweise im 
Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annahme der Wahl  schriftlich ihren 
ausgeübten Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen. 
Anzugeben sind: 

 
1. der ausgeübte Beruf mit der Angabe der Arbeitgeberin beziehungsweise des 

Arbeitgebers oder Dienstherrn und der Art der Beschäftigung oder Tätigkeit. Bei 
mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben, 

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleichartigen Organ in 
einer juristischen Person mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde. 

 
Jede Änderung der nach Absatz 2 gemachten Angaben ist der Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung beziehungsweise dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
innerhalb von vier Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 10 

Ortsbeirat und Ortsvorsteher der Ortsteile 
 
(1) Die Gemeinde verfügt gemäß § 45 BbgKVerf über den Ortsteil Groß Machnow. 

Dieser umfasst das Gebiet der Gemarkung Groß Machnow. 
(2) Die Gemeinde verfügt weiterhin über den Ortsteil Klein Kienitz. Dieser umfasst das 

Gebiet der Gemarkung Klein Kienitz. 
(3) Für den Ortsteil Groß Machnow ist ein Ortsbeirat zu wählen. Der Ortsbeirat besteht 

aus drei Mitgliedern. 
(4) Im Ortsteil Klein Kienitz wird ein Ortsvorsteher gewählt. 
(5) § 9 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und Absatz 3 gelten für die Ortsvorsteherin 

beziehungsweise den Ortsvorsteher und die Mitglieder des Ortsbeirates der Ortsteile 
entsprechend. 
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§ 11 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen erfolgen durch die Bürgermeisterin beziehungsweise den 

Bürgermeister. 
 

(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, erfolgen öffentliche Bekannt-
machungen der Gemeinde, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch 
Veröffentlichung des vollen Wortlauts im „Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf“. 
Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene ortsübliche 
Bekanntmachungen. In der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf eine 
aufsichtsbehördliche Genehmigung unter Angabe der genehmigenden Behörde und 
des Datums hinzuweisen. 
 

(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung, des Hauptaus-
schusses, der Ausschüsse der Gemeindevertretung und des Ortsbeirates werden im 
„Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf“ öffentlich bekannt gemacht. Die Einladungen 
sind sieben volle Tage vor dem Sitzungstag bekannt zu machen. Bei abgekürzter 
Ladungsfrist erfolgt die Bekanntmachung am Tag des Versandes der Einladung. 

(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder des sonstigen 
Schriftstückes, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des 
Absatz 2 dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht während der 
öffentlichen Sprechzeiten im Dienstgebäude der Gemeindeverwaltung in Rangsdorf, 
Seebadallee 30 ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf vom 12.02.2018 außer Kraft.  
 
 
Rangsdorf, den 11.01.2019 
 
 

 
(Dienstsiegel) 

gez. 
Rocher 
Bürgermeister 
 
  



Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf / 17. Jahrgang / Nr. 01 vom 11.01.2019 
  
 

  
6 

Öffentliche Bekanntmachung einer Sitzung des Ortsbeirates Groß Machnow  
am Montag den 21.01.2019 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
einer Sitzung des Ortsbeirates am Montag den 21.01.2019 um 18:30 Uhr. 
Sitzungsort: Gutshaus „Salve“, Ortsteil Groß Machnow, Dorfstraße 12 
 

T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

sowie Mitteilungen des Vorsitzenden       
 2. Vorstellung der Tagesordnung, Behandlung von Änderungsanträgen und 

Beschlussfassung zu der Tagesordnung       
 3. Bericht des Bürgermeisters       
 4. Behandlung von Anfragen der Mitglieder des Ortsbeirates       
 5. Einwohnerfragestunde       
 6. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 10.12.2018 - öffentlicher Teil -       
 7. Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung       
 7.1. Einwohner- und Bürgerbeteiligungssatzung der Gemeinde Rangsdorf       

Nichtöffentlicher Teil: 

 8. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 10.12.2018 - nichtöffentlicher Teil -       

 9. Bericht des Bürgermeisters       
 10. Behandlung von Anfragen der Mitglieder des Ortsbeirates       
 
 
Rangsdorf, den 11.01.2019 
 
 
gez. 
K. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Sitzung des Ausschusses  
für Gemeindeentwicklung, Bauen und Naturraumentwicklung 

am Dienstag den 22.01.2019 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
einer Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bauen und 
Naturraumentwicklung am Dienstag den 22.01.2019 um 19:00 Uhr. 
Sitzungsort: Sitzungsraum, Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf 

T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

sowie Mitteilungen des Vorsitzenden       
 2. Vorstellung der Tagesordnung, Behandlung von Änderungsanträgen und 

Beschlussfassung zu der Tagesordnung       
 3. Bericht des Bürgermeisters       
 4. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 5. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 13.11.2018 - öffentlicher Teil -       
 6. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 11.12.2018 - öffentlicher Teil -       
 7. Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung       
 7.1. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans RA 9-5 

"Puschkinstraße-Süd" in Rangsdorf       
 7.2. Wegeausbau von Rangsdorf nach Dahlewitz       
 7.3. Bauprogramm zum grundhaften Ausbau  der Bansiner Allee zwischen 

Puschkinstraße und Usedomer Straße       
 8. Einwohnerfragestunde       

Nichtöffentlicher Teil: 

 9. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 13.11.2018 - nichtöffentlicher Teil -       

 10. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 11.12.2018 - nichtöffentlicher Teil -       

 11. Bericht des Bürgermeisters       
 12. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 
 
Rangsdorf, den 11.01.2019 
 
gez. 
K. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Rangsdorf 
am Donnerstag den 24.01.2019 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
einer Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Rangsdorf am Donnerstag den 
24.01.2019 um 19:00 Uhr. 
Sitzungsort: Sitzungsraum, Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf 

T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

sowie Mitteilungen des Vorsitzenden       
 2. Vorstellung der Tagesordnung, Behandlung von Änderungsanträgen und 

Beschlussfassung zu der Tagesordnung       
 3. Bericht des Bürgermeisters       
 4. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 5. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 23.08.2018 - öffentlicher Teil -       
 6. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 20.12.2018 - öffentlicher Teil -       
 7. Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung       
 7.1. Änderung der Niederschrift des Hauptausschusses vom 12.07.2018       
 7.2. Einwohner- und Bürgerbeteiligungssatzung der Gemeinde Rangsdorf       
 7.3. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans RA 9-5 

"Puschkinstraße-Süd" in Rangsdorf       
 8. Einwohnerfragestunde       

Nichtöffentlicher Teil: 

 9. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 23.08.2018 - nichtöffentlicher Teil -       

 10. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 20.12.2018 - nichtöffentlicher Teil -       

 11. Bericht des Bürgermeisters       
 12. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 13. Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung       
 13.1. Vergabe zur befristeten Aufstellung und Vermietung einer KITA in Modulbauweise 

(Raumcontainer)       
 
 
Rangsdorf, den 11.01.2019 
 
gez. 
K. Rocher 
Bürgermeister 
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Stellenausschreibung für einen Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
 
 
Stellenausschreibung vom 03.01.2019 für einen Ausbildungsplatz zum/zur 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 

 
 
Allgemeines: 
 
In der Gemeinde Rangsdorf ist ab dem 19.08.2019 ein Ausbildungsplatz zum/zur 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) Fachrichtung Kommunalverwaltung zu besetzen. 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und erfolgt im dualen System. Sie ist in praktische und 
theoretische Lerneinheiten gegliedert. Die praktische Ausbildung erfolgt in der Gemeinde 
Rangsdorf. Die theoretische Ausbildung findet im Oberstufenzentrum II, Wirtschaft und 
Verwaltung, in Potsdam statt. Darüber hinaus erhält der Auszubildende dienstbegleitenden 
Unterricht an der Brandenburgischen Kommunalakademie in Potsdam. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
(TVAöD). 

Anforderungen: 

• Schulabschluss mit einem Mittleren Bildungsabschluss (Fachoberschulreife, Mittlere 
Reife, Qualifizierter Sekundarabschluss I, Realschulabschluss, Mittlerer 
Schulabschluss) oder mit der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur), 

• gute bis sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schriftform sowie 
mathematisches Verständnis, 

• gute bis sehr gute PC-Kenntnisse, insbesondere Microsoft Office (WORD, EXCEL, 
etc.) 

• Interesse an einer Verwaltungstätigkeit 
• Interesse am Umgang mit Gesetzen 

Zuverlässigkeit, Engagement, Belastbarkeit und die Fähigkeit zielorientiert zu lernen sowie 
ein freundliches und gepflegtes Auftreten werden ebenfalls vorausgesetzt. 

Bewerbungsunterlagen: 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Kopien der letzten beiden 
Schulzeugnisse, Praktikumsbescheinigungen und sonstigen Befähigungsnachweise (PC-
Führerschein, etc.) senden Sie bitte bis zum 15.02.2019 an die 
 

Gemeinde Rangsdorf 
Personalabteilung 

Seebadallee 30 
15834 Rangsdorf 

 
oder 

 
im PDF-Format an die E-Mail-Adresse: 

 
personalamt@rangsdorf.de . 
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Falls Sie die Rücksendung ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte einen 
adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag bei. 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. 

Nähere Auskünfte zum Ausbildungsberuf oder zu den Anforderungskriterien erhalten Sie 
über den Ausbildungskoordinator Herrn Lamprecht unter der Rufnummer 033708 236-13. 

Hinweis zum Datenschutz 
Gemäß des §26 Abs.1 BbgDSG werden Ihre persönlichen Daten im Rahmen dieses 
Bewerbungsverfahrens von dem Personalamt - Gemeinde Rangsdorf gespeichert. Für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens ist eine Beteiligung von ausgewählten 
Personen und Gremien (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte) notwendig. 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Berufung des Wahlleiters und stellv. Wahlleiters. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 i.V.m. § 83 Abs. 2 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) ergeht folgende Bekanntmachung: 
 
 

Berufung des Wahlleiters der Gemeinde Rangsdorf und 
des stellv. Wahlleiters der Gemeinde Rangsdorf 

 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
29.11.2018 den Beschluss gefasst, die nachstehend genannten Personen zum Wahlleiter 
bzw. zum stellvertretenden Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf zu berufen. 
 
 
Wahlleiter:    Herr Nico Lamprecht   (parteilos) 
 
stellvertretende Wahlleiter:  Herr Tobias Sylvester  (parteilos)  
 
 
 
Rangsdorf, 07.01.2019 
 
 
 
gez. 
Rocher 
Bürgermeister 

 

 

 


